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Autobuslinie Pötzleinsdorf - Balmannsdorf .DerStadtrat

beschlossnacheinemAntragedes StR .SchmiddieFahrpreise
für die Autobuslinie Pötzleinsdorf - Salmannsdorf wiefolgt
festzusetzen :Für eine erwachsene Personen 1 Krone ,für Kinder
und Schüler 24 Heller .Personen ,die in Neustift oder
Salmannsdorf oder in dem ausserhahb der Pötzleinsdorferstrasse

gelegenen Teile von Pötzleinsdorf eine Jahres -oderSommer- ¬
wohnungbewohnen erhalten für sich für ihre Familienmitglieder
und für einen Dienstboten Erkennungskarten .Solthe Karten

erhalten auch Lehrpersonen ,die an einer öffentlichen
Lehranstaltin demewähntenGebieteangestellt sind undSicher ,
heit sorgane ,welchedort Dienstmachen ,aber ausserhalbdieses
Gebietes wohnen .Gegen Vorweisung dieser Erkennungskarte

ist für eine Fahrtsauf der Linie 24 Heller zubezahlen .

Subvention .DerStadtratbeschlossnacheinemAntragedes
StR .SchmiddemVereinezurErhaltungdesForschungsinstitutes
für denOstenundOrienteineSubventonvon10 . 000Kronenzu

bewilligen .

DieMobilisierungsbezügederprovisorischenLehrer .Das
MinisteriumfürKultusundUnterrichthatentschieden,dass
denaushilfsweisebestellten provisorischenLehrern2 .Klasse
Remmunerationenwährendihrer militärischenDienstleistung
zuzuerkennensind .DerStadtratbeschlossnacheinemAmtragede
des StR .Tomolavon einer Beschwerdean denVerwaltungsgerichts
hof hinsichtlichder vorliegnden5 Fälle abzusehenunddie
Zustimmungzu erteilen ,dass diese Rechtsanschauungbezüglich
der Substituten im Mobilisierungsfall ( auchbeiAbleistung
des Einjährig Ereiwilligen Präsenzdienstes )in allen an - ¬
hängigen und künftigen Fällen ,ohne weiters ,in denseit

Beginnder Mobilisierung schon durchgeführten Fällenüber
GeltendmachungdesAnsprucheszurAnwendunggebrachtwird .

Richtpreise für Nutzholz .Der Stadtrat hat inAbänderung
des früher gefassten BeschlussesnacheinemAntragedes
VB .Hierhammerbeschlossen ,demGemeinderatenachstehenden
Antragvorzulegen .DieGemeindestellt an dieRegierung
dasdringendeErsuchen ,daraufzusehen ,dassbeider
bevorstehendenFestsetzungvonRichtpreisenfürWerk-und
Nutzholzjede vermeidbareBelastungder Verbraucherhintange-¬
halten werde .Insbesondere wäre bei Festsetzung derRicht - ¬
preisefür Rohholzzuberücksichtigen,dassfür HolzamStamm
selbst ,wesentliche Veränderungen der Gestehungskosten nicht

stattgefunden haben .Bei diesem Anlasse verweist die

GemeindeWieninsbesonderedarauf ,dassdurchdieWohnungsnot
die Verwendungvon Werkholzzu Wohnbautenin grossemUmfange
nötig gemachtwerdenwird und dass schon deshalb derFest - ¬
setzungentsprechenderHolzpreiseeine erhöhtevolkswirtschaftli
che Bedeutung zukommt .Die Gemeinde erachtet es auch als un¬
bedingt erforderlich ,dass bei ungerechtfertigten Ueberschrei - ¬
tungenderRichtpreisegegendieSchuldigenmitallenzuGebote
stehindengesetzlichenMittelneingeschrittenwerde.
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